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Abgabenfreie Teuerungsprämie für Mitarbeiter in 2022 und 2023 
 
Durch das beschlossene Teuerungs-Entlastungspaket wird für die Kalenderjahre 2022 und 2023 die 
Möglichkeit für abgabenfreie Teuerungsprämien geschaffen.1 Zulagen und Bonuszahlungen, die der 
Arbeitgeber in den Kalenderjahren 2022 und 2023 aufgrund der Teuerung zusätzlich gewährt 
(Teuerungsprämie), sind unter gewissen Voraussetzungen bis zu € 3.000,00 jährlich pro Arbeitnehmer 
abgabenfrei möglich (§ 124b Z. 408 EStG). Die Abgabenfreiheit bezieht sich auf alle Lohnabgaben 
(Lohnsteuer, Sozialversicherung, betriebliche Vorsorge, DB, DZ, Kommunalsteuer). 
 
 
Rahmenbedingungen für die Teuerungsprämie 
 

1. Die Abgabenfreiheit gilt ohne weitere Voraussetzungen nur bis zu € 2.000,00 pro Jahr. Die 
Ausschöpfung der restlichen € 1.000,00 des abgabenfreien Höchstbetrages setzt voraus, dass 
die diesbezügliche Zahlung aufgrund einer lohngestaltenden Vorschrift (kollektive Regelung) 
gemäß § 68 Abs. 5 Z. 1 bis 7 EStG erfolgt. Darunter fallen insbesondere ein Kollektivvertrag, 
eine vom KV ermächtigte Betriebsvereinbarung, die Gewährung für alle Arbeitnehmer oder für 
bestimmte Arbeitnehmergruppen. 
 

2. Der abgabenfreie Maximalbetrag (€ 3.000,00 jährlich) gilt als gemeinsamer Höchstbetrag für 
Teuerungsprämien und Mitarbeitergewinnbeteiligungen gemäß § 3 Abs. 1 Z. 35 EStG. Für 2022 
gilt eine Sonderregel: Betriebe die im Jahr 2022 bereits lohnsteuerfreie (nicht befreit im Bereich 
Sozialversicherung, betriebliche Vorsorge, DB, DZ, Kommunalsteuer) Mitarbeiter-
gewinnbeteiligungen gewährt haben, können die Mitarbeitergewinnbeteiligungen rückwirkend 
als Teuerungsprämien behandeln. Die rückwirkende Umwandlung sollte zur rechtlichen 
Absicherung mittels schriftlicher Vereinbarung erfolgen. 
 

3. Es muss sich um zusätzliche Zahlungen handeln, die üblicherweise bisher nicht gewährt 
wurden. Es darf sich somit um keine Bezugsumwandlung handeln (abgabenschädlich wäre also 
z.B. die Gewährung anstelle eines Gehaltsteils oder einer bisher üblichen Jahresprämie). 

 
 
 
 
 

 
1 Siehe https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_02662/index.shtml. 
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Praxistipp: 
 
Empfehlenswert sind – insbesondere zur Absicherung für spätere Lohnabgabenprüfungen – eine 
schriftliche Dokumentation der Zahlungsgrundlage, etwa in Form eines Arbeitgeberschreibens (ein 
Unterfertigen durch die Arbeitnehmer ist nicht unbedingt nötig) und die Bezeichnung der Zahlung als 
„Teuerungsprämie“ oder „Teuerungsausgleich“. 
 
 
Gegenüberstellung: Teuerungsprämie vs Mitarbeitergewinnbeteiligung 
 
Die Teuerungsprämie ist abgabenrechtlich in mehrfacher Hinsicht günstiger als die 
Mitarbeitergewinnbeteiligung. Für die Jahre 2022 und 2023 ist daher aus Sicht der Betriebe und der 
Mitarbeiter i.d.R. die Teuerungsprämie zu bevorzugen: 
 

Teuerungsprämie für 2022 und 2023 
(§ 124b Z. 408 EStG) 

Mitarbeitergewinnbeteiligung 
(§ 3 Abs. 1 Z. 35 EStG) 

abgabenfrei in allen Bereichen bis zu max. 
€ 3.000,00 jährlich pro Arbeitnehmer 
(gemeinsam geltender Höchstbetrag mit der 
Gewinnbeteiligung) 

steuerfrei nur in der Lohnsteuer bis zu max. 
€ 3.000,00 jährlich pro Arbeitnehmer (gemeinsam 
geltender Höchstbetrag mit der Teuerungsprämie) 

steuerliches Gruppenmerkmal (oder andere 
kollektive Grundlage) ist bei Beträgen bis zu 
€ 2.000,00 nicht erforderlich, sondern nur bei 
Ausschöpfung des restlichen Höchstbetrags 
(zusätzliche € 1.000,00)  

steuerliches Gruppenmerkmal ist jedenfalls 
erforderlich 

keine unternehmensbezogene Begrenzung der 
Abgabenfreiheit 

Begrenzung der Steuerbefreiung mit dem 
Vorjahres-EBIT  

 
 

 
Sofern sich im Zuge der Gewährung einer Teuerungsprämie Fragen ergeben, unterstützen wir Sie 
hierbei gerne. 
 
Ihr ECOVIS Betreuer-Team 
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ECOVIS – DAS UNTERNEHMEN IM PROFIL 
 
Aus Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung wurden in den letzten Jahrzehnten zunehmend komplexe und 
anspruchsvolle Beratungsdienstleistungen. Ein hohes Maß an Branchenkenntnis, Expertenwissen sowie 
langjährige Erfahrung sind erforderlich, um ein kompetenter und leistungsfähiger Partner zu sein. 
 
Seit nunmehr 40 Jahren beraten wir Klein- und Mittelbetriebe, national und international tätige Unternehmen und 
Freiberufler in Wirtschafts- und Steuerfragen – umfassend, praxisnah und leistungsorientiert. Das 
partnerschaftliche Vertrauensverhältnis, die persönliche Beratung sowie effektive Lösungen zur Verwirklichung 
Ihrer Ziele – das sind die Dinge, die Sie als Mandantin/Mandant von uns ganz selbstverständlich erwarten können. 
Jede Mandantin/jeder Mandant hat seinen festen persönlichen Ansprechpartner. Das ist für uns Voraussetzung 
für kontinuierliche und hochwertige Beratung und Betreuung. 
 
ECOVIS Austria mit den Standorten in Wien, St. Pölten, Scheibbs, Wieselburg, Wr. Neustadt und Salzburg betreut 
Sie mit ca. 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 
und Unternehmensberatung. 
 
Darüber hinaus bieten wir als Teil eines internationalen Beratungsnetzwerkes unseren Mandantinnen und 
Mandanten in über 80 Ländern weltweit starke Partner vor Ort, die auf Know-how und Back-Office der gesamten 
Unternehmensgruppe zurückgreifen. 
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